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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Steffen Kampeter, Dietrich Austermann,
Jochen Borchert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 14/2735 –

Finanzielle Förderung von Kunst und Kultur

Die Pflege und Förderung von Kunst und Kultur hat in Deutschland einen
hohen Stellenwert. Kommunen, Länder, aber auch der Bund tragen zu ihrer
finanziellen Förderung bei. Zur Bündelung der kulturellen Kompetenzen des
Bundes hat die Bundesregierung im Jahr 1998 einen „Beauftragten der Bun-
desregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien“ eingesetzt.
Transparenz im Bereich der Kulturausgaben ist erforderlich.

Vo r b e m e r k u n g

Kultur- und Medienpolitik hat in Deutschland seit dem Regierungswechsel
1998 einen neuen Stellenwert. Dies zeigt eine große Zahl von Initiativen der
Bundesregierung. Trotz der sich fortsetzenden Bemühungen zur Konsolidie-
rung des Bundeshaushalts ist der gestiegene Stellenwert von Kunst und Kultur
auch daran zu erkennen, dass der Kulturetat des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Angelegenheit der Kultur und der Medien (BKM) höher ist als der ver-
gleichbare Etat des Jahres 1998.

Allerdings wirken die kulturpolitischen Weichenstellungen der vorangehenden
Regierungen noch nach. Dies gilt auch für die Kulturstatistik, der zu Gunsten
des Politikziels „Schlanker Staat“ nur eine nachrangige Priorität eingeräumt
worden ist. Gleichwohl wurden anlässlich der Kleinen Anfrage im vorgegebe-
nen Zeitrahmen umfängliche Recherchen unternommen. Dabei erwies sich,
dass ein unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand zu erbringen ist, um
umfassende, detaillierte und insbesondere kongruente statistische Aussagen zu
erhalten. Um letztlich in allen Bezügen stimmige Aussagen aus dem jetzigen
Zahlenmaterial ableiten zu können, bedarf es jedoch eines weiteren Abstim-
mungsaufwandes. Der Beauftragte der Bundesregierung für Angelegenheiten
der Kultur und der Medien prüft, dies als Projekt an Dritte zu vergeben. Gleich-
wohl ist das Zahlenmaterial geeignet, Tendenzen, Schwerpunktsetzungen und
Strukturen zu dokumentieren.
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Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen werden die Fragen wie folgt
beantwortet:

1. Welche Definition von „Kultur“ legt die Bundesregierung ihren Angaben
über die Kulturförderung und die entsprechenden Ausgaben zur Förderung
von Kunst und Kultur zugrunde?

Eine allgemeinverbindliche und durch allgemeinen Konsens getragene Defini-
tion von „Kultur“ gibt es – zumindest, soweit der Begriff im politischen Raum
verwendet wird – nicht. Soweit der Begriff innerhalb der Bundesregierung zur
Abgrenzung zu anderen Fachaufgaben verwendet wird, bezieht er Bereiche wie
etwa „Wissenschaft“ und „Bildung“, die einem umfassenden Kulturbegriff zu-
zurechnen sind, nicht mit ein. Der Umfang des den nachfolgenden Angaben zu-
grunde liegenden Kulturbegriffs ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläute-
rungen des Funktionenplanes zu den Oberfunktionen 18 und 19.

2. Wie hoch sind die Ausgaben, die die Bundesregierung in den vergangenen
zehn Jahren jeweils jährlich für die finanzielle Förderung von Kunst und
Kultur in Deutschland getätigt hat, in welcher Höhe sind diese Ausgaben
im Jahr 2000 veranschlagt und welche Ressorts tragen hierzu in welcher
Höhe bei?

Die – unter den in der Vorbemerkung genannten Voraussetzungen – gefertigte
und als Anlage 1 beigefügte Übersicht gibt die von den betreffenden Bundes-
behörden genannten Ausgaben für Kunst und Kultur wieder.

3. Wie hoch sind die Ausgaben, die die Bundesregierung in den vergangenen
zehn Jahren jeweils jährlich für die Pflege kultureller Beziehungen zum
Ausland getätigt hat, in welcher Höhe sind diese Ausgaben im Jahr 2000
veranschlagt und welche Ressorts tragen hierzu in welcher Höhe bei?

Die Ausgaben des Bundes für Auswärtige Kulturpolitik werden jährlich in ei-
ner Übersicht im Einzelplan 05 (Auswärtiges Amt) des Bundeshaushalts veröf-
fentlicht. Die entsprechenden Angaben für die Jahre 1993 bis 2000 sind der
Anlage 2 zu entnehmen. Auf Grund zahlreicher bis zum Haushaltsjahr 1992
wechselnder Titelbezeichnungen und der ab 1993 erfolgten Änderungen im
Gruppierungsplan können die erbetenen Angaben nur für die Haushaltsjahre ab
1993 mitgeteilt werden.

Doppelangaben zur Anlage 1 erscheinen nicht ausgeschlossen.

4. Welche Einnahmen stehen den oben genannten Ausgaben jeweils gegen-
über?

Die Ausgaben des Bundes zur Pflege und Förderung von Kunst und Kultur ste-
hen regelmäßig nicht unmittelbar mit der Erzielung von – im Bundeshaushalt
veranschlagten – Einnahmen in Verbindung. Soweit jedoch den Ausgaben für
Kunst und Kultur jeweils Einnahmen gegenüberstehen, sind diese nach dem
Gruppierungsplan insbesondere bei Titel 119 99 – Vermischte Verwaltungsein-
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nahmen – des jeweiligen Kapitels des Bundeshaushalts veranschlagt. Für den
vom Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der
Medien betreuten Aufgabenbereich wird Folgendes ausgeführt:

Bedingt durch die Veranschlagung der Ausgaben für Kunst und Kultur im da-
maligen Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums des Innern in wech-
selnden Kapiteln – teils zusammen mit anderen Ausgaben und Zuwendungen,
zum Beispiel Sport-, Vertriebenen- und Zonenrandförderung, Globalzuschüsse
zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit oder Kosten
der Kennzeichnung der Bundesaußengrenzen und für die Bundestags- und Eu-
ropawahlen – ist eine genaue Bestimmung dieser Einnahmen nur durch Aus-
wertung jeder einzelnen Annahmeanordnung möglich. Dies wäre objektiv nur
bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für zahlungsbegründende Unterlagen
gemäß § 34 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Vorläufi-
gen Verwaltungsvorschrift (6 Jahre nach Ende des jeweiligen Haushaltsjahres),
das heißt ab 1994, möglich.

Insofern können mit vertretbarem Aufwand nur die in den nachstehend aufge-
führten Kapiteln verbuchten Einnahmen genannt werden:

Seit dem Haushaltsjahr 1999 sind zwar die unmittelbaren Ausgaben des BKM
für Kunst und Kultur im Kapitel 04 05 veranschlagt, jedoch fließen seitdem
hier auch Einnahmen der Behörde „BKM“ und der IT-Technik dem Titel
119 99 zu.

Die Einnahmen, die die vom Bund geförderten Träger und Institutionen erzie-
len, wirken sich zuschussmindernd aus. Über die mittelbaren Einnahmen des
Bundes, zum Beispiel Steuereinnahmen, liegen keine Erkenntnisse vor.

5. Welche Kulturausgaben im Einzelnen sind in den Oberfunktionen 18 und
19 des Bundeshaushaltes erfasst und wie hoch sind diese für die jeweiligen
Posten in den vergangenen zehn Jahren und im Jahr 2000?

Auf die Anlage 3 wird verwiesen (die Funktionskennziffern beziehen aller-
dings z. B. Ausgaben für „Kunst am Bau“ nicht ein).

Jahr Kapitel
Isteinnahmen

in TDM
Bemerkungen

1990 06 02 1 175 158 mit DW, ohne Vertriebenenkultur,
mit Sport etc.

1991 06 45 552 ohne DW und Vertriebenenkultur

1992 06 45 11 017 ohne DW und Vertriebenenkultur

1993 06 46 16 869 ohne DW und Vertriebenenkultur

1994 06 46 16 542 ohne DW und Vertriebenenkultur

1995 06 03 48 915 mit DW, ohne Vertriebenenkultur

1996 06 03 24 716 mit DW, ohne Vertriebenenkultur

1997 06 03 19 539 ohne DW und Vertriebenenkultur

1998 06 03 8 750 ohne DW und Vertriebenenkultur

1999 04 05 7 828 mit DW und Vertriebenenkultur
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6. Wie hoch sind die Ausgaben, die die Bundesländer in den vergangenen
zehn Jahren für die Förderung von Kunst und Kultur getätigt haben?

7. Wie hoch sind die Ausgaben, die die Kommunen in Deutschland in den
vergangenen zehn Jahren für die Förderung von Kunst und Kultur getä-
tigt haben?

Hierzu wird auf die Anlagen 4 bis 7 verwiesen. Erläuternd wird Folgendes an-
gemerkt:

Die Ausgabentabellen enthalten die Kulturausgaben (Oberfunktion 18/19) der
öffentlichen Haushalte in der Abgrenzung nach dem Grundmittelkonzept. Der
Kulturbereich ist dadurch gekennzeichnet, dass es zwischen bzw. innerhalb der
einzelnen Körperschaftsgruppen beträchtliche organisatorische Unterschiede
gibt. So haben viele Körperschaften die Kultureinrichtungen mit allen Einnah-
men und Ausgaben in den Haushalt integriert. Im zunehmenden Maße werden
die Kultureinrichtungen aber als Eigenbetriebe oder rechtlich selbständige Un-
ternehmen geführt oder die Körperschaft hat die Kulturarbeit an Vereine über-
tragen. In diesen Fällen erscheint im Haushalt nur noch der Zuschuss für lau-
fende Zwecke bzw. für Investitionen, der den ausgegliederten bzw. geförderten
Kultureinrichtungen zur Verfügung gestellt wird. Um auch bei unterschied-
licher Organisation der Kulturförderung Vergleiche zu ermöglichen, hat die
amtliche Statistik die Kategorie „Grundmittel“ entwickelt. Die Grundmittel
werden berechnet, indem von den Ausgaben eines Aufgabenbereichs die hier
verbuchten Einnahmen subtrahiert werden. Die Grundmittel zeigen die aus all-
gemeinen Haushaltsmitteln (Steuern, Mittel aus Finanzausgleich, Kreditmarkt-
mittel, Rücklagen) zu finanzierenden Ausgaben eines Aufgabenbereichs.

8. Welchen Stellenwert misst die Bundesregierung der Kulturforschung und
Kulturstatistik zu?

9. Auf welchem Wege gewährleistet die Bundesregierung die Erfassung von
Daten zur finanziellen Förderung von Kunst und Kultur?

10. Plant die Bundesregierung, die Kulturstatistik und Kulturforschung wei-
terzuentwickeln?

11. Welche Institutionen erhalten hierfür bereits Bundesmittel oder Landes-
mittel und in welcher Höhe?

Zur Beantwortung der Fragen 8 bis 11 nimmt die Bundesregierung Bezug auf
die Beantwortung der Fragen 50 bis 53 der Großen Anfrage der Abgeordneten
Thomas Krüger, Otto Schily, Klaus Barthel, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion der SPD „Lage der Kulturpolitik des Bundes“ vom 27. Mai 1998
(Drucksache 13/10811).

Die dort gemachten Ausführungen, insbesondere hinsichtlich der Bedeutung
die die Bundesregierung der Kulturforschung und der Kulturstatistik beimisst
und hinsichtlich der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder für kulturstatis-
tische Erhebungen, haben nach wie vor Gültigkeit.

Die Bundesregierung wiederholt, dass sie angesichts ihrer begrenzten Haus-
haltsmittel Prioritäten bei der Auswahl kulturpolitisch relevanter Forschungs-
gegenstände setzen muss, dass sie keine Forschung im weiteren wissenschaft-
lichen Sinne betreiben kann und dass in den kommenden Jahren die Höhe der
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Mittel für die Kulturforschung vom Forschungsbedarf und den finanziellen
Möglichkeiten abhängen wird.

Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen:

Im Bereich der Kulturforschung hat sie in den letzten Jahren unter anderem ihre
Untersuchungen zur volkswirtschaftlichen Bedeutung von Kunst, Kultur und
Medien in der Bundesrepublik Deutschland fortgesetzt und ein Modellprojekt
zur Kultur der Gehörlosen finanziert. Im Bereich der Kulturstatistik finanzierte
sie, zusammen mit der Europäischen Kommission und dem Auswärtigen Amt,
eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises Kulturstatistik e.V. für den Be-
schäftigungssektor Kultur. Dieses Projekt erfolgt in Ausfüllung einer entspre-
chenden Empfehlung und Aufforderung der hierfür zuständigen Gremien der
Europäischen Kommission an die Mitgliedstaaten, sich vermehrt dem Problem
der europäischen Kulturstatistik anzunehmen.

12. Wie hoch sind die Ausgaben zur Kulturförderung in den vergangenen
zehn Jahren, die in Deutschland im privaten Bereich aufgewendet wur-
den?

Verlässliche Daten über die Kulturausgaben der Unternehmen und privaten
Organisationen ohne Erwerbszweck liegen nicht vor. In den Statistiken über die
Ausgaben der privaten Haushalte wird grundsätzlich nicht zwischen Ausgaben
für Kultur und anderen Ausgaben für Unterhaltung und Freizeit unterschieden,
so dass auch insoweit keine entsprechenden Informationen bereitstehen. Im
Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Kultur (18/19) Art der Einnahmen/Ausgaben:
Unmittelbare Einnahmen 1) 2)

Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

– 1 000 DM –

Bund
Lastenausgleichsfonds
ERP-Sondervermögen
EG
Sozialversicherung

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Flächenländer
Baden-Württe
-Staat
-Gemeinden
-Zweckverbän

56.377
18.554
37.463

360

80.357
20.297
66.380

1.680

131.023
31.399
96.495

3.129

145.331
33.749

108.134
3.448

149.404
34.361

111.397
3.646

160.389
36.540

119.680
4.189

186.542
39.980

142.129
4.433

175.472
37.397

133.196
4.879

195.342
38.715

151.251
5.376

206.680
40.487

158.244
7.949

Bayern
-Staat
-Gemeinden
-Zweckverbän

76.355
27.194
46.964

2.197

127.290
43.872
79.179

4.239

176.048
58.912

110.157
6.979

179.573
56.367

110.333
6.873

192.536
61.640

123.632
7.264

203.671
59.342

137.390
6.939

200.675
58.019

134.902
7.754

209.224
62.282

138.184
8.758

231.857
66.595

157.011
8.251

247.277
72.813

164.825
9.639

Brandenburg
-Staat
-Gemeinden
-Zweckverbän

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

24.005
2.628

21.377
0

Hessen
-Staat
-Gemeinden
-Zweckverbän

57.788
8.862

48.926
0

71.087
12.318
58.769

0

87.880
15.972
71.908

0

105.232
17.590
87.642

0

124.836
17.069

107.767
0

153.308
19.271

134.037
0

132.186
18.348

113.838
0

147.753
19.866

127.887
0

108.723
21.995
86.728

0

115.073
21.297
93.776

0

Mecklenburg-V
-Staat
-Gemeinden
-Zweckverbän

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

32.224
3.424

28.800
0

Niedersachsen
-Staat
-Gemeinden

26.241
4.640

14.131

44.232
5.566

25.287

62.121
8.952

38.562

65.803
10.535
40.384

65.277
9.144

41.205

77.128
10.572
50.444

75.186
10.563
48.427

81.150
9.437

55.785

91.021
11.910
61.780

110.610
12.203
80.760
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